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Einrichtungen sind verpflichtet, auf Einladung an den 
Tagungen teilzunehmen. Sie haben auf Anfragen der 
Abgeordneten im Rahmen ihres Aufgabengebietes Aus
künfte zu erteilen und auf Verlangen der Volksvertre
tungen Rechenschaft zu legen.

(4) Die Leiter der im § 8 Abs. 1 genannten Organe, 
Betriebe und Einrichtungen sind verpflichtet, auf Ein
ladung an den Tagungen der Örtlichen Volksvertretun
gen teilzunehmen und im Rahmen des § 8 Abs. 2 Aus
künfte zu erteilen.

§ 14
(1) Die Volksvertretungen sind beschlußfähig, wenn 

in der Tagung mehr als die Hälfte der Abgeordneten 
anwesend ist.

(2) Bei Beschlußunfähigkeit ist frühestens am näch
sten Tage, spätestens innerhalb von sieben Tagen eine 
neue Tagung einzuberufen, die in jedem Falle als 
beschlußfähig gilt.

§ 15
(1) Die Volksvertretungen fassen ihre Beschlüsse mit 

einfacher Stimmenmehrheit. Bei Stimmengleichheit 
kann die Besch iußvorlage noch ein zweites Mal zur 
Beratung vorgelegt werden.

(2) Die Beschlüsse sind am Ende der Tagung vom 
Vorsitzenden der Tagungsleitung und vom Vorsitzenden 
des Rates auszufertigen, ln der Regel sind sie ln orts
üblicher Weise zu veröffentlichen. y

(3) Die Beschlüsse treten mit dem Tage ihrer Ver
öffentlichung in Kraft, soweit die Volksvertretungen 
nichts anderes bestimmen.

§ 16
Die Örtlichen Volksvertretungen geben sich eine Ge

schäftsordnung.

A b s c h n i t t  I I I

Die ständigen und die zeitweiligen Kommissionen 
der örtlichen Volksvertretungen

§ 17
(1) Die Volksvertretungen haben entsprechend den 

örtlichen Verhältnissen für die einzelnen Gebiete des 
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Aufbaus 
ständige Kommissionen zu wählen.

(2) Die ständigen Kommissionen sind Organe der 
Volksvertretungen und die wichtigste Organisations
form der Tätigkeit der Abgeordneten zwischen den 
Tagungen.

(3) Die ständigen Kommissionen werden von den 
Volksvertretungen geleitet und sind ihnen verantwort
lich und rechenschaftspflichtig.

(4) Die ständigen Kommissionen wirken mit bei der 
Vorbereitung der Beschlüsse der Volksvertretungen und 
unterbreiten den Volksvertretungen ihre Vorschläge. Sie 
kontrollieren die Durchführung der Gesetze, Verord
nungen. Beschlüsse und anderen staatlichen Anordnun
gen durch den Rat und die Fachorgane.

§ 18
(1) Die ständigen Kommissionen sind verpflichtet, 

ihre Aufgaben in enger Zusammenarbeit mit der Be
völkerung zu lösen.

(2) Als eine der wichtigsten Formen der Zusam
menarbeit mit der Bevölkerung hat sich jede ständige 
Kommission ein Aktiv von Bürgern zu schaffen, die 
befähigt und interessiert sind, die ständige Kommission 
bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unterstützen.
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§ 19
(1) Der Rat, seine Fachorgane und die Betriebe und 

Einrichtungen sind verpflichtet, die ständigen Kommis
sionen bei der Durchführung ihrer Aufgaben zu unter
stützen und ihre Vorschläge und Hinweise zu beachten.

(2) Der Rat ist insbesondere verpflichtet, Vorschläge 
der ständigen Kommissionen, die einer Entscheidung 
des Rates bedürfen, innerhalb von 30 Tagen nach 
ihrem Eingang zu beraten. Wenn sich der Rat den 
Vorschlägen der ständigen Kommission nicht anschließt, 
hat er dies zu begründen.

(3) Die Mitglieder der ständigen Kommissionen haben 
das Recht, an denjenigen Sitzungen des Rates teilzu
nehmen, in denen Vorschläge dieser ständigen Kommis
sionen beraten werden.

§ 20
(1) Die örtlichen Volksvertretungen können zur 

Durchführung bestimmter Aufgaben zeitweilige Kom
missionen wählen.

(2) Für die Bildung und Tätigkeit der zeitweiligen 
Kommissionen gelten die Bestimmungen der §§ 17 bis 
19 entsprechend.

A b s c h n i t t  IV 
Rechte und Pflichten der Abgeordneten

§ 21
Die Abgeordneten haben das Recht,
a) im Aufträge ihrer Volksvertretung oder einer stän

digen oder zeitweiligen Kommission die Durch
führung staatlicher Anordnungen zu kontrollieren;

b) der Volksvertretung und dem Rat die Beratung 
bestimmter Fragen vorzuschlagen:

c) während der Tagungen der Volksvertretung an die 
Mitglieder des Rates und die Leiter der Fach
organe schriftliche und mündliche Anfragen zu 
richten, die von diesen in der gleichen Tagung 
oder spätestens innerhalb von sechs Tagen münd
lich oder schriftlich zu beantworten sind;

d) außerhalb der Tagungen der Volksvertretung An
fragen an die Mitglieder des Rates und an die 
Leiter der Fachorgane zu richten, die diese inner
halb von sechs Tagen mündlich oder schriftlich 
zu beantworten haben;

e) mit beratender Stimme an denjenigen Sitzungen 
des Rates teilzunehmen, die von ihnen dem Rat 
vorgelegte Fragen behandeln;

f) an Tagungen unterer Volksvertretungen mit be
ratender Stimme teilzunehmen.

§ 22
Die Abgeordneten haben die Pflicht,
a) sich auf die Tagungen der Volksvertretung vor

zubereiten und an ihnen teilzunehmen;
b) in der ständigen Kommission mitzuarbeiten, in 

die sie gewählt worden sind;
c) die ihnen von der Volksvertretung übertragenen 

Aufgaben gewissenhaft zu erfüllen;
d) eine enge und ständige Verbindung mit der Be

völkerung zu halten, ihr die staatliche Politik und 
insbesondere die Gesetze zu erläutern sowie sie 
zur aktiven Mitarbeit bei der Durchführung der 
staatlichen Aufgaben zu gewinnen;

e) Wähleraufträge und Empfehlungen der Wähler 
schnell und sorgfältig zu bearbeiten;


